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1 Vorwort 
 
 
Hintergrund für die Erarbeitung der Digitalisiervorschrift sind immer wieder auftretende Probleme mit Geoda-
ten, worunter alle Daten mit einem Raumbezug (z.B. Bauwerke oder Einzugsgebiete) zu verstehen sind. 
Handwerkliche Erfassungsfehler führen dazu, dass eine Weiternutzung oder Weiterverarbeitung dieser Geo-
daten nur unter Vorbehalt möglich ist oder aufwendige Nachbearbeitungen durchgeführt werden müssen. 
Diese Probleme treten unabhängig davon auf, ob die Geodaten mit einem CAD- oder GI-System erfasst wur-
den. 
Grundsätzlich wird in einem CAD-System (rechnergestützte Software zur Erstellung von Konstruktionszeich-
nungen) die planerische Aussage einer Karte über das zeichnerische Gesamtbild erzeugt. Bei einem Geo-
graphischen Informationssystem (rechnergestützte Software zur Erfassung, Visualisierung, Analyse und Prä-
sentation von Geodaten) wird hingegen strikt zwischen den Geometrien und den Sachdaten unterschieden. 
Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den korrekten räumlichen Informationen und der Attributisierung. 
Diese unterschiedliche Gewichtung führt dazu, dass für eine mögliche Überführung der Daten von CAD in 
GIS einige Grundregeln beachtet werden müssen, damit im GIS qualitativ hochwertige Daten vorliegen. 
 
Die Praxis zeigt, dass häufig durch simple, handwerkliche Erfassungsfehler die gesamte Qualität eines Pro-
jektes beeinträchtigt wird. In der heutigen Zeit werden Geodaten für Folgeprojekte auch über Institutions-
grenzen hinweg eingesetzt oder an externe Dienstleister weitergegeben. Fehlerhaft erhobene Daten stellen 
dann eine ungenügende Basis für den Nutzer / Auftragnehmer dar. Kalkulationen können nicht eingehalten 
werden und Überarbeitungen kosten unnötige Zeit und somit Geld, von dem Frustpotential ganz zu schwei-
gen. Die Aussage „Meine Daten sind digital“ beschreibt also nicht automatisch ein Qualitätsmerkmal. 
Die Digitalisiervorschrift wurde entwickelt, damit ein Bewusstsein für diese Probleme geschaffen wird und sie 
durch Einhaltung einiger Regeln im Idealfall gar nicht mehr auftreten. Sie richtet sich insbesondere an interne 
Projektleiter und externe Dienstleister, da im Rahmen von Projektbearbeitungen Geodaten erstellt oder wei-
terbearbeitet werden. Die Vorschrift gibt das Gerüst vor, welches eine Geodatenerfassung haben sollte bzw. 
setzt fest, welche Anforderungen grundsätzlich umgesetzt werden müssen. Sie kann aber nicht umfassend 
aufzeigen, wie welche Vorgaben mit welchen Werkzeugen konkret zu realisieren sind, denn die unterschied-
lichen Bearbeitungsmöglichkeiten würden den Rahmen dieses Dokumentes sprengen. 
 
Für zukünftige Geodaten-Erfassungen weist die Digitalisiervorschrift einen verbindlichen Status auf und wird 
eine Vertragsgrundlage werden. Der aktuellste Stand der Vorschrift ist vor Beginn einer Projektbearbeitung 
auf der Homepage des Wupperverbandes abzurufen und entsprechend umzusetzen 
(http://www.wupperverband.de/projekte/ausschreibungen/vorschrift.geodatenerfassung.html). 
Neben einer fachlich-inhaltlichen Prüfung von neu erfassten Geodaten durch die Fachbereiche wird es eine 
„technische“ Prüfung durch die Bereiche GIS und/oder CAD geben. Dabei wird insbesondere überprüft, ob 
die nachfolgenden Vorgaben eingehalten wurden. Sollten Nachbearbeitungen notwendig sein, müssen diese 
natürlich im Rahmen des Projektes durch den Dienstleister erfolgen. 
 
Die vorliegende Digitalisiervorschrift darf nicht als undurchschaubares Machwerk angesehen werden, in dem 
übertriebene Anforderungen an die Geodatenerfassung gestellt werden. Es handelt sich nicht um einen 
Mehraufwand, sondern um die Anwendung anerkannter Regeln der Technik. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Digitalisiervorschrift teilweise auf dem „Leitfaden zur Datenqualität 
für Planungsbüros und Behörden“ [Runder Tisch GIS e.V., 2005] beruht und durch eigene Vorgaben ergänzt 
wurde. 
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2 Einführung in die Thematik 

2.1 Allgemeines 
Leider führen unstrukturierte oder ungenaue Geodaten-Erfassungen dazu, dass diese mit hohem Aufwand 
nachbearbeitet werden müssen, damit überhaupt mit diesen Geodaten gearbeitet und ihr Nutzen (z.B. für 
Analysen) vollständig ausgeschöpft werden kann. Eine schlechte oder nicht vorhandene Dokumentation der 
Geodaten bewirkt, dass wertvolle Informationen über die Daten verloren gehen und ein gesichertes Arbeiten 
damit nicht mehr möglich ist. 
Aufgrund schlechter Erfahrungen und gesammelten Erkenntnissen wurde die vorliegende Digitalisiervor-
schrift entwickelt. Diese setzt sich aus mehreren Unterkapiteln mit thematischen Schwerpunkten zusammen, 
die in den Bereichen CAD und GIS des Wupperverbandes in Zusammenarbeit mit Fachbereichen entstan-
den sind. 
Innerhalb dieses Kapitels wird eine grundlegende Einführung vorgenommen, so dass ein Abriss über die 
wichtigsten und allgemeingültigen Eckpunkte für eine Geodaten-Erfassung vorhanden ist. Für konkrete Pro-
jekte müssen je nach Art der Geodaten-Erfassung (im CAD und/ oder GIS) und weiteren Nutzung der Geo-
daten die entsprechenden Unterkapitel verwendet bzw. umgesetzt werden. 
 

2.2 Geodatenqualität und die Qualitätssicherung 
Jede Erfassung von Geodaten erfordert individuelle, objektspezifische Vorüberlegungen. Einige Richtlinien 
lassen sich aber generell definieren und sind an dieser Stelle zusammengestellt. 
 
Die Qualität von Geodaten lässt sich über 5 Kategorien definieren: 

• Aktualität (zeitliche Gültigkeit der Daten) 
• Genauigkeit (räumliche und/ oder thematische Bearbeitungstiefe der Daten) 
• Richtigkeit (Daten sind räumlich, zeitlich und thematisch richtig) 
• Vollständigkeit (Daten liegen in der erforderlichen Qualität sowohl räumlich, zeitlich als auch thema-

tisch vollständig vor) 
• Konsistenz (logische Gültigkeit der Daten) 

 
Da Geodaten räumlich und inhaltlich immer nur so gut sein können, wie die Grundlagen auf denen sie basie-
ren, sollten insbesondere den Informationsquellen einige Vorüberlegungen gelten, die entsprechend doku-
mentiert und umgesetzt werden müssen: 

• Welche Quelle steht zur Verfügung (analoge oder digitale Kartenwerke, analoge oder digitale CAD-
Pläne, Akten, Geländeinformationen)? Sind die Quellen vollständig? Auf welchem Stand der Informa-
tion, d.h. aktuell?  

• Muss der Plan/ die Karte für die Digitalisierung am Bildschirm eingescannt und/ oder georeferenziert 
werden? Wenn ja, dann sind Qualitätsparameter für Scannen (Auflösung, Optimierung, Randentfer-
nung?) und Georeferenzierung (Entzerrung? Mindestanforderungen für die Lagegenauigkeit) zu defi-
nieren. 

• Welchen Digitalisiermaßstab ermöglicht die Quelle? 
• Welchen Erzeugungsweg hat die Quelle bereits hinter sich? Ist sie bereits aus einer Vorgängerquelle 

abgeleitet? Sind die Objekte darauf lagerichtig abgebildet oder kartographisch gestaltet? 
 
Damit eine Qualitätssicherung der Daten erfolgen kann, bzw. um Daten überhaupt in einer erforderlichen 
Qualität zu erhalten, müssen die Anforderungen an die Geodaten fixiert werden. Dies kann, je nach Einsatz-
zweck, in Art und Umfang sehr unterschiedlich ausfallen. Die wichtigsten Punkte werden im Folgenden kurz 
erläutert. 
 

2.2.1 Dokumentation und Metadaten 

Im Rahmen einer Ausschreibung oder eines Projektes muss immer eine Gesamtdokumentation vorliegen, 
die eine erläuternde Zusammenfassung der Daten beinhaltet. Dazu gehören eine kurze Datenbeschreibung 
(mit räumlicher Ausdehnung) und Anmerkungen über den Zweck/ die Nutzung der verschiedenen Datenbe-
stände. Weiterhin vermittelt eine Maßstabsangabe einen Eindruck über die räumliche Genauigkeit der Daten 
und mit der Angabe eines geographischen Bezugssystems wird ein möglicher Datentransfer erleichtert.  
Geodaten können nur sinnvoll genutzt werden, wenn genügend Informationen, so genannte Metadaten, dar-
über vorliegen. Sie dienen der Beschreibung vorliegender Daten, wodurch auch Dritte diese Daten verstehen 
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und verwenden können. Auch nach längerer Zeit ermöglichen sie die Wiederverwendung von Daten, da die 
Art und Herkunft der Daten noch nachvollziehbar sind. Ohne Metadaten ist eine Geodatenrecherche nicht 
möglich und bei einer Weitergabe dienen sie zur Information des Empfängers. 
 
Metadaten müssen folgende Informationen umfassen (basierend auf Metadaten-Standard ISO 19115): 

• Datenbeschreibung (z.B. Beschreibung, Zweck/ Nutzung, Zugangs- und Nutzungsbeschränkungen, 
Bearbeitungsstand, räuml. Bezugssystem und Zuordnung, Erfassungs- und/ oder Darstellungsmaß-
stab (Maßstabsbereich), Schlagwörter, Kontaktperson, Bezugsquelle, Änderungshistorie) 

• Qualitätsinformationen (z.B. Herkunft/ Entstehung, sachliche Genauigkeit, log. Konsistenz, Voll-
ständigkeit, Lagegenauigkeit) 

• Ausprägung (In welcher Form liegen die Daten vor) 
• Sachinformationen (Attributfelder, Felddefinitionen) 
• Darstellung (Verweis auf Standardlegenden oder Farbtabellen) 
• Bezugsdaten (z.B. Kontaktperson, Datenformat, Dateigröße, Kosten, Bezugsbedingungen) 
• Software (Name, Datenformat, Version) 

 

2.2.2 Datenstruktur 

Darunter versteht man den sinnvollen Aufbau der Daten in Bezug auf Geometrie und Sachdaten. Entspre-
chend müssen im Vorfeld einer Ausschreibung oder einer Projektarbeit Entscheidungen getroffen wer-
den, ob die Ergebnisse „nur“ als analoge Karten/ Pläne oder auch als digitale Geodaten vorliegen sollen, 
Vektordaten in linien- oder flächenhafter Form oder als Punktgeometrien erhoben werden und in welchem 
Umfang Sachinformationen zu den Geometrien benötigt werden. 
 

2.2.3 Datenformat 

Insbesondere beim Geodatenaustausch, der Archivierung oder Dokumentation von Datenbeständen spielt 
die Entscheidung für ein bestimmtes Datenformat eine wichtige Rolle. Von Bedeutung sind dabei Bildformate, 
wie TIFF oder JPG (also Rasterdatenformate), die auch georeferenziert vorliegen können oder CAD-
Formate, wie DXF oder DWG, sowie GIS-Formate zu denen z.B. SHP gehört. Das Dateiformat bestimmt 
wesentlich den Informationsgehalt der Daten. 
 

2.2.4 Geometrien 

Digitalisiervorgaben und festgelegte Qualitätskriterien können einen großen Einfluss auf die Qualität von 
Geodaten ausüben. Sowohl bei eigenen Datenerhebungen als auch bei Dienstleistungsarbeiten müssen 
deshalb folgende Vorgaben fixiert werden: 

• Sorgfältige Auswahl der Grundlagendaten (z.B. im Hinblick auf Maßstab, Lagegenauigkeit und –
richtigkeit) 

• Verwendung von Basisgeometrien (Grundlagendaten, deren Geometrien beim Erstellen neuer Daten 
so weit wie möglich übernommen werden) 

• Arbeiten im angemessenen Maßstab (Beim Digitalisieren sollte immer der gleiche Maßstab gewählt 
werden, damit der Datenbestand eine einheitliche Genauigkeit erhält.) 

• Snaptoleranz (Fangfunktion bewirkt, dass ein Punkt, der in der Nähe eines anderen Punktes oder ei-
ner Linie liegt, im Rahmen der vorgegebenen Toleranz so verschoben wird, dass er mit dem beste-
henden Punkt oder der Linie zusammenfällt.) 

• Topologie (Räumliche Beziehungen zwischen Geometrien, wobei typische Eigenschaften z.B. Nach-
barschaft, Verbundenheit oder Eingeschlossenheit sind.) 

 

2.2.5 Sachdaten 

Form und Inhalt einer Sachdatentabelle sollte über Konsistenzregeln (logische Regeln) festgelegt werden. 
Alle Tabellenfelder bzw. –spalten werden mit Hilfe der Angaben Feldname, Eindeutig, Pflichtfeld, Feldda-
tentyp, Feldlänge, zulässige Werte, Einheit und Feldbeschreibung genau definiert. Innerhalb von ArcGIS 
(GIS-Software im Wupperverband) ist es möglich, die Einhaltung mancher Konsistenzregeln direkt bei der 
Eingabe sicherzustellen, indem inkonsistente Eingaben nicht zulässig sind (Prüfung einer maximalen Anzahl 
zulässiger Zeichen, Beschränkung auf Eingabe von Zahlenwerten, Festlegung von Auswahllisten für be-
stimmte Felder (nur in Personal GDB oder File GDB möglich!)).  
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Feldnamen: Sollten selbsterklärende Namen haben (Max. Angabe von 10 Zeichen (Großbuchstaben), auf-
grund interner Restriktion von ArcGIS. Deshalb sinnvolle Kürzel verwenden, die allen Nutzern (z.B. über eine 
Tabelle) bekannt sein sollten; außer Unterstrich sollten keine Ziffern, Leerzeichen, Umlaute oder sonstige 
Sonderzeichen enthalten sein). 
Eindeutig: Jede Tabelle sollte mindestens ein eindeutiges Feld (z.B. ID) enthalten. Dieses Feld wird häufig 
auch als Schlüsselfeld oder Primärschlüssel bezeichnet und enthält eine eindeutige Kennung für jeden Da-
tensatz. 
Pflichtfeld: Diese Information sagt aus, ob das Feld ausgefüllt werden muss oder leer bleiben kann. 
Felddatentyp und Feldlänge: Ersterer legt fest, welche Art von Daten gespeichert werden, z.B. Text oder 
Zahlen. Durch die Angabe wird Speicherplatz minimiert und Fehler bei der Dateneingabe vermieden. Durch 
die Feldlänge wird festgelegt, wie viel Zeichen ein Text oder eine Zahl Nachkommastellen haben darf. 
Zulässige Werte: Felder dürfen nur bestimmte Werte annehmen (z.B. Ganzzahl zwischen 0 und 9) 
Einheit: Zahlenwerte werden in Tabellen meist ohne Einheit gespeichert; diese Spalte enthält genauere An-
gaben (z.B. m², l/sec,…) 
Feldbeschreibung: Kurze textliche Beschreibung des Feldes 
 
Nutzen von Felddefinitionen: 

• Tabelleninhalte werden vorher geplant, aufwändige Nacharbeiten entfallen 
• Felddefinitionen sind auch für Dritte klar nachvollziehbar (z.B. bei Ausschreibungen) 
• Fehler bei Dateneingabe werden vermieden 
• Basis für Gültigkeitsprüfungen (Regeldefinitionen, welche die Daten erfüllen müssen) 
• Wichtiger Teil der Datendokumentation 

 
Hilfreich ist die Verwendung von vorgefertigten Listen (Standardlisten), die für jeden Eintrag ein Kürzel und 
eine ausführliche Beschreibung/ Bezeichnung enthalten. In den Sachdatentabellen werden nur die Kürzel 
gespeichert. Dadurch können Schreibfehler vermieden und die Daten insgesamt konsistenter werden. 
 

2.3 Zusammenfassung 
Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass vor dem Beginn eines Projektes zwischen Auftraggeber und 
Dienstleister schriftliche Absprachen zum Datenaustausch gemacht werden müssen, insbesondere über: 

• Datenformat 
• Datenstruktur 
• Qualität der Geometrien 
• Art und Umfang der Sachdaten 
• Begleitende Informationen, Metadaten 
• Austauschmodalitäten (Namenskonventionen, Art der Datenübergabe, Ansprechpartner,…) 

 
Auch die entsprechenden Verantwortlichkeiten sollten im Vorfeld abgeklärt werden. 
Falls im Rahmen einer Ausschreibung Geodaten erstellt werden und Teil der geforderten Leistungen sind, so 
kann genau definiert werden, wie Form und Inhalt der Geodaten sein sollen. Außerdem sollte eine Fachkraft 
mit fundierten GIS-Kenntnissen bei der Erstellung von Ausschreibungsunterlagen hinzugezogen werden. 
Die Beachtung der vorgestellten Qualitätsaspekte mag kurzfristig einen Mehraufwand bedeuten. Mittel- bis 
langfristig lassen sich so aber Zeit, Kosten und Aufwand in deutlichem Umfang reduzieren.
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3 CAD-Zeichnungsstandard  

3.1 Allgemeines: 

3.1.1 Um Nachforderungen und Mehrarbeit zu vermeiden, sollte vor Projektbeginn vom Auftragneh-
mer ein, dem Auftrag entsprechender Datensatz, zur Prüfung durch die CAD-Abteilung dem Projekt-
leiter abgegeben werden. 

3.1.2 Der CAD-Zeichnungsstandard gilt grundsätzlich für alle digitalen Pläne, die für den Wupperverband 
erstellt bzw. bearbeitet werden. Die Notwendigkeit ergibt sich aus der Anforderung, digitale Daten miteinan-
der verschneiden zu wollen, unabhängig in welchem System diese erzeugt wurden. Dafür ist eine standardi-
sierte Form unbedingt erforderlich! Außerdem ist so eine bessere Archivierung der Daten im Planmanage-
mentsystem des Wupperverbandes möglich. 

3.1.3 Im Unterschied zu GIS Dateien gibt es im CAD keine Sachdaten in Datenbanken. Deshalb müssen 
alle Attribute und andere Sachdaten über zusätzliche Beschriftungen und eine sehr detaillierte Layerstruktur 
abgebildet werden. Damit aufwändige Bestandsaufnahmen auch für einen längeren Zeitraum genutzt werden 
können, muss besonders auf eine  

- detaillierte Aufteilung der Layer, 

- eine zweifelsfreie Höhenzuordnung und eine  

- nachvollziehbare Flächeneinteilung geachtet werden. 

3.2 Inhalt 

3.2.1 Allgemein: 

• Bei topografischen oder dem Zweck nach ähnlichen Plänen (Bestandspläne etc.) muss Rücksprache 
über den Projektleiter mit dem CAD-Büro gehalten werden, um die weitere Vorgehensweise in Bezug auf 
schon vorhandene Pläne abzustimmen. 

• Ein Nordpfeil muss immer eingetragen sein. 

• Layer „0“ darf keine Zeichnungsobjekte enthalten. 

3.2.2 Maßstab:  

• Die Zeichnungsinhalte sind für den AutoCad-Modellbereich im Maßstab 1:1 [AutoCAD-Einheiten = m] zu 
erstellen. 

3.2.3 Layer: 

• Die vorgegebenen Layer (siehe Tabelle „Layerbelegung-Bestandslageplan.pdf“ + „Layerbelegung-
Bauwerkspläne.pdf“) sind generell zu benutzen. Da diese hauptsächlich normale Bestandspläne abde-
cken, sind bei anderen Plänen die Layer sinnvoll und zahlreich zu ergänzen.  

• Bei den ergänzenden Layern sind keine Abkürzungen oder Verschlüsselungen erlaubt, sie müssen leicht 
verständlich und eindeutig sein. 

• Alle Elemente müssen über eindeutige Layer(-bezeichnungen) identifizierbar sein.  

• Für einen Layer ist nur eine Farbe zu verwenden.  

• Alle Zeichnungsinhalte haben die Zeichenfarbe „von Layer“. 

• Beispielhafter Aufbau der Layerstruktur: 

- Stelle 1: Bauwerk , z.B. Betriebsgebäude, Sandfang usw. 

- Stelle 2: Objektbezeichnung, z.B. Text 025, Schnittkante usw….. 
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Auszug aus Datei: „Layerbelegung-Bauwerksplan.pdf“ 
 
 
 
 

 

Auszug aus Datei: „Layerbelegung-Bestandslageplan.pdf“ 
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3.2.4 Kennzeichnung von Leitungen / Rohre: 

• Alle Leitungs- / und Rohrverläufe sollen wenn möglich nach folgendem Kennzeichensystem beschriftet 
werden:  

TW 90x8,2 PE100 2009

Dimension

DA x Wandstärke

Material VerlegejahrMedien

   TW = Trinkwasser 

3.2.5 Quellenangaben:  

• Bei Übernahme oder Einblendung von nicht selbst erstellten Daten ist die Quelle und der Stand im Lay-
ernamen oder separat anzugeben (DGK5, Flurkarte, Fremddaten, etc.). 

3.2.6 Schriftart:  

• Schriftart in den gelieferten Dateien ist Arial Narrow oder Arial, falls andere Schriftarten verwendet wer-
den, sind diese separat auf eine Art mitzuliefern, dass die Schriftart in AutoCad dargestellt wird. 

3.2.7 Lage-/Höhenangaben:  

• Als Lagebezug kann ein spannungsfreies örtliches System oder das Gauß-Krüger System gewählt wer-
den.  

• Bei örtlichen Systemen müssen Aufnahmepunkte als Passpunkte im Gauß-Krüger und/oder           
ETRS/ UTM- System eingetragen und mit den verschiedenen Koordinaten eindeutig beschriftet werden.  

• Die Aufnahmepunkte müssen nach Art, Lage und Anzahl dem Umfang der Vermessung angemessen 
sein (mindestens 3). Diese Punkte sind in einem eindeutigen Layer abzulegen. 

• Folgendes muss im Lieferschein und im Schriftfeld der Datei, bzw. den Ausdrucken angegeben werden: 

- Koordinatensystem (GK, örtlich) mit Nullpunkt und Drehung zu Gitternord 

- Maßstab und Einheit der Zeichnung (m, etc.) 

- Höhen- und Lagebezug (Bezugssysteme) 

3.2.8 Darstellung Höheninformationen: 

• Höhen sind als Text mit Höhensymbol (ausreichend zur Beschreibung des Geländes/ des Bauwerkes- je 
nach Auftrag) und als Z-Koordinate zu übergeben.  

• Der Höhenpunkt mit der Höhe als Text braucht keine Z-Koordinate,  das Symbol des Höhenpunktes 
muss aber eindeutig zuzuordnen sein (z.B. Unter- oder Oberkante Mauer, Gelände oder Traufhöhe, etc.).  

• Die Z-Koordinate muss über die Linie oder das Symbol, welches die Koordinate benutzt, eindeutig über 
die Layerbezeichnung zuzuordnen sein.  

• Linien oder Punkte ohne Höhe sind nur nach Absprache zulässig. Diese Elemente müssen auf separaten 
Layern liegen (z.B. Gebäude_Dachform). 

3.2.9 Flächendarstellung:  

• Flächen müssen der Art und/oder dem Zweck nach beschriftet sein.  

• Alle Flächen müssen eindeutig begrenzt sein und über einen Bezeichnungs-Text und die Layerstruktur 
eindeutig der Nutzung zuzuordnen sein.  

• Falls die Flächen nicht komplett gemessen werden, muss der Grund dafür eingetragen sein (Anschluss 
an den Bestand, etc.). 
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3.2.10 Linienarten:  

• Programmspezifische Linien mit Begleitsymbolen oder ähnlichem dürfen nur verwendet werden, wenn 
diese als Linienart in AutoCad eindeutig in ihrer beabsichtigten Darstellungsform zu erkennen ist und so 
ausgegeben werden kann. 

3.2.11 GIS-orientierte CAD-Projekte:  

• siehe Kapitel 4 „Digitalisierungsvorschrift für CAD-Zeichnungen mit späterem GIS-Import“ zu beachten. 
Unter anderem sind:  

- alle Linien als Polylinie darzustellen 

- alle Flächen als Polygon (geschlossene Polylinie) darzustellen 

- Überschneidungen aneinander grenzender Flächen zu vermeiden 

- Texte als DText zu erstellen (kein MText) 

3.2.12 Bemassung:  

• Bemassungen sind nur im AutoCAD-Modellbereich anzulegen.  

• Die Bemassung muss assoziativ sein, „zerlegte“ Objekte (Linien, Texte) werden nicht akzeptiert. 

3.2.13 Schraffuren:  

• Schraffuren dürfen nicht aus Einzellinien bestehen oder als Block erzeugt werden. 

3.2.14 Schriftfeld / Plankopf:  

• Das mitgelieferte Schriftfeld (siehe Anlage „Schriftfeld_WV.dwg“) ist als Block einzufügen und möglichst 
vollständig auszufüllen.  

• Der Block darf weder umbenannt werden noch aufgelöst werden! 

• Zur Beachtung:  Die Attribute aus dem Schriftfeld werden automatisch von dem Planmanagementsystem 
des Wupperverbandes ausgelesen. 

                 

  Datei: Schriftfeld_WV.dwg 
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3.3 Datenlieferung 

• Alle Zeichnungsdateien sind im AUTOCAD 2012 *.DWG-Format zu liefern. Sollte dieses nicht möglich 
sein, so sind frühere AUTOCAD-Formate zu verwenden. In besonderen Fällen (spezifische Fachapplika-
tionen) werden auch *.dxf Dateien akzeptiert. 

• Der Wupperverband verwendet die Software „AutoCAD 2012“ von der Firma Autodesk. Um die volle 
Funktionalität zu gewährleisten, wird empfohlen, dass der Auftragnehmer ebenfalls diese Software ein-
setzt oder zumindest die Dateien nach dem Export mit AutoCad prüft. 

• Bei Verwendung anderer Systeme sollte zur Vermeidung von Nachforderungen vor Projektbeginn vom 
Auftragnehmer ein, dem Auftrag entsprechenden Datensatz, zur Prüfung durch die CAD-Abteilung dem 
Projektleiter abgegeben werden. 

• Vor dem Export müssen die Zeichnungsdateien komplett bereinigt werden. 

• Wenn die Pläne mit AutoCad erstellt werden, müssen folgende zeichnungsspezifische Dateien mitgelie-
fert, bzw. über Datei / eTransmit exportiert  werden: 

- farbabhängige Plotstiltabelle (*.ctb) 

- verwendete Schriftarten 

- alle verknüpften X-Ref`s, Bilder, Logos usw. 

• Bei dxf/dwg-Export aus anderen Programmen muss der Auftragnehmer dafür sorgen: 

- Dass der Plansatz für den Wupperverband auch nach einer Ergänzung reproduzierbar ist. Layout 
in AutoCad nutzen!!! Das Gesamterscheinungsbild muss beim Wupperverband den gelieferten, 
geplotteten Zeichnungen entsprechen! 

- Auf die Übertragung der Linienarten, Schraffuren, Füllungen etc. achten!!!  

- Dass die Zuordnung der Farben, Stricharten und Stärken zu den Layern gewährleistet ist. 

- Dass alle verknüpften Daten im Standardformat (jpg, txt, xls, doc, …) separat mitgeliefert werden 

• Zu jeder Lieferung gehört ein Plansatz im PDF-Format und in Papierform, sowie ein Planverzeich-
nis mit Dateinamen, Beschreibung, Erstellungsdatum und Quellenangaben bei Fremddaten. 

 

3.4 Prüfung 

• Die Prüfung geschieht in der CAD-Abteilung des Wupperverbandes. 

• Das Ergebnis der Prüfung wird dem Projektleiter mitgeteilt. Die Freigabe durch die CAD-Abteilung erfolgt 
bei Einhaltung des CAD-Standards. 
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4 Digitalisierungsvorschrift für CAD-Zeichnungen mit späterem GIS-Import 

4.1 Allgemeines 
Um bei einem CAD-Import in das GIS des Wupperverbandes (konkret: ArcGIS von ESRI) einen möglichst 
fehlerfreien und einfachen Ablauf zu garantieren bzw. den Nachbereitungsaufwand möglichst gering zu hal-
ten, müssen bei CAD-Arbeiten einige Vorgaben eingehalten werden. Dazu gehört, dass immer im gleichen 
Maßstab digitalisiert werden muss, um eine einheitliche Genauigkeit zu gewährleisten. Außerdem muss bei 
der Layerstruktur auf Folgendes geachtet werden: 

• eindeutig zugeordnete Layernamen  
• klare Trennung nach Inhalten 

 

4.1.1 Georeferenzierung 

Der Plan ist mit Koordinaten zu zeichnen oder aber für mehrere markante Punkte (mindestens 3, nach Mög-
lichkeit die Blattschnittkanten der DGK5) sind die Koordinaten anzugeben, damit der Plan später georeferen-
ziert werden kann. Es muss immer im Koordinatensystem Gauß-Krüger 2. Streifen gezeichnet werden. 
 

4.1.2 Objektfang 

Beim Zeichnen ist immer der Objektfang einzuschalten. Dies stellt sicher, dass die Stützpunkte aneinander 
gefangen werden und keine Lücken entstehen. 
 

   
 Bild 1: mit Fangmodus           Bild 2: ohne Fangmodus 
 
 

4.2 Kriterien für Flächen 

4.2.1 Vermeidung von Splitterflächen  

d 
Splitterflächen? 
Was sind Splitterflächen? Splitterflächen sind extrem kleine Flächen, die meist an Ecken oder 

Rändern von normalen Flächen angehängt sind. 
Wie entstehen Splitterflächen? - Ungenaues Arbeiten beim Digitalisieren / Zeichnen 

- bei der Verschneidung / Überlagerung verschiedener Daten-
sätze 

Probleme mit Splitterflächen - Fehlerhafte Ergebnisse bei GIS-Analysen oder beim Ermitteln 
der Flächenanzahl 

- Ungenaue Darstellung der Daten in Karten 
Wie vermeidet man Splitterflä-
chen? 

- Präzises Arbeiten beim Digitalisieren / Zeichnen 
- Verwendung des Objektfanges 
- Bei der Verschneidung verschiedener Datensätze können 

Splitterflächen vermieden werden, wenn alle Ausgangsdaten 
auf der gleichen Basisgeometrie basieren. 
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4.2.2 Vermeidung von Lücken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manche räumliche Themen sind von Natur aus flächendeckend. Die entsprechenden Geodaten müssen 
dann auch flächendeckend vorliegen. Dies ist z.B. bei Nutzungskartierungen der Fall, da jeder Punkt eines 
Gebiets eine bestimmte Nutzung aufweist. 
 
Was sind Lücken? Lücken sind (oft minimale) Abstände zwischen Flächen, die eigentlich 

verbunden sein sollten. 
Wie entstehen Lücken? - Ungenaues Arbeiten beim Digitalisieren / Zeichnen 

- Bei der Datenkonvertierung können Lücken entstehen (z.B. 
wenn CAD-Daten Doppellinien enthalten, die nicht direkt  
übereinander gezeichnet sind).  

Probleme mit Lücken - Fehler in Flächenbilanzen 
- Fehler in GIS-Analysen, beispielsweise bei der Berechnung 

von Grenzlängen oder Flächen 
Wie vermeidet man Lücken? - Präzises Arbeiten beim Digitalisieren / Zeichnen 

- Verwendung des Objektfangs (Alternative: zunächst Flächen-
Gesamtumriss digitalisieren und dann die Teilflächen durch 
„Zerschneiden“ des Polygons erzeugen (AutoCAD: „Umgren-
zung“))  

 

4.2.3 Vermeidung von Überlappungen 

 
W  
 
 
 
 
 
 
 
 
as sind  

Übe 
Was sind Überlappungen? Überlappungen sind Flächen, auf denen sich zwei Polygone über-

lagern. 
Wie entstehen Überlappungen? - Ungenaues Arbeiten beim Digitalisieren / Zeichnen 

 
Probleme mit Überlappungen - Ungenaue Darstellung in Karten, da sich Sachverhalte ü-

berlagern 
- Falsche Ergebnisse bei GIS-Analysen, z.B. Flächenermitt-

lungen, Nachbarschaftsanalysen oder Verschneidungen 
mit anderen Datensätzen 

Wie vermeidet man Überlappun-
gen? 

- Präzises Arbeiten beim Digitalisieren / Zeichnen 
- Verwendung des Objektfangs (Alternative: zunächst Flä-

chen-Gesamtumriss digitalisieren und dann die Teilflächen 
durch „Zerschneiden“ des Polygons erzeugen (AutoCAD: 
„Umgrenzung“)) 
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4.2.4 Nicht geschlossene Polylinien 

Was sind offene 

 
 
Was sind offene Polygone? GIS definiert eine Fläche durch eine geschlossene Umrisslinie. Hat 

diese Umrisslinie eine kleine Lücke oder besteht sie aus mehreren 
Teilstücken, kann keine Fläche definiert werden. 

Wie entstehen offene Polygone? - Ungenaues Arbeiten beim Digitalisieren / Zeichnen 
 

Probleme mit offenen Polygonen - Bei der Flächenerzeugung treten Fehler auf 
- Es werden weniger Flächen erzeugt als erwartet 

Wie vermeidet man offene Poly-
gone? 

- Präzises Arbeiten beim Digitalisieren / Zeichnen 
- Im CAD-System sollten Flächen als Polygone erstellt wer-

den 
- Verwendung des Objektfangs 

ol 

4.2.5 Schraffuren  

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bsp. 1          Bsp. 2 
 
Wo tritt das Problem auf? Schraffuren werden häufig als zeichnerisches Werkzeug zum Dar-

stellen einer dicken Linie (Bsp. 2) oder zum Füllen von Symbolen 
(Bsp.1) verwendet. 

Probleme mit Schraffuren - Schraffuren können nicht wie Linien exportiert werden, son-
dern im GIS nur mit der kompletten Zeichnung in den Hinter-
grund geladen werden. Sie haben dann nur einen informati-
ven Charakter und sind nicht weiter verarbeitbar. 

Wie vermeidet man Probleme 
mit Schraffuren? 

Nach Möglichkeit sind Schraffuren zu vermeiden. Ist trotzdem ei-
ne Schraffur nötig, so sind die nachfolgenden Punkte zu beach-
ten: 
- Die Umrisslinie/ Umgrenzung, die für das Erstellen der 

Schraffur notwendig ist, muss mit abgespeichert werden, 
sonst ist kein GIS-Import möglich. 

- Der Umriss muss als eine Polylinie gezeichnet werden und 
die Schraffurumgrenzung nicht gestückelt werden. 

- Beim Kopieren von Schraffuren ist darauf zu achten, dass 
auch die gezeichnete Umrandung mit kopiert wird, da diese 
exportierbar und somit weiter verwendbar ist. 
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4.2.6 Multipart Polygone 

Was  

 
 
Was sind Multiparts? Multiparts sind Flächen, die aus mehreren Teilstücken bestehen. Sie 

sind entweder über einen Punkt miteinander verbunden (Bsp. 1) oder 
völlig voneinander getrennt (Bsp. 2). Die Teilflächen werden im GIS 
als ein Objekt verwaltet, für das nur ein Sachdatensatz vorhanden ist. 

Wie entstehen Multiparts? - In manchen GIS-Programmen werden bei der Überlagerung 
oder Verschneidung verschiedener Datensätze Multipart-
Polygone erzeugt. 

- Sie wurden absichtlich oder unabsichtlich als Multipart-
Polygone digitalisiert. 

Probleme mit Multiparts - Multiparts führen nicht immer zu Problemen. Sie sind bei-
spielsweise erwünscht, wenn eine Gemeinde aus mehr als 
einer Teilfläche besteht. Auch Flurstücke können aus mehre-
ren Teilen bestehen, wenn sie z.B. durch eine Straße geteilt 
sind. 

- Probleme können bei GIS-Analysen auftreten, z.B. bei der 
Suche nach Splitterflächen, der Ermittlung der Flächenanzahl 
oder bei Verschneidungen. 

 
 

4.3 Kriterien für Linien 

4.3.1 Vermeiden von Undershoots / Overshoots 

Was  

 
 
Was sind Undershoots / 
Overshoots? 

Undershoots sind Linien, die einen Kreuzungspunkt mit einer anderen 
Linie nicht ganz erreichen. 
Overshoots sind Linien, die über einen Kreuzungspunkt mit einer 
anderen Linie hinausragen. 

Wie entstehen Undershoots / 
Overshoots? 

- Ungenaues Arbeiten beim Digitalisieren / Zeichnen 

Probleme mit Undershoots / 
Overshoots 

- Bei der Analyse von Daten kann es zu Problemen kommen, 
beispielsweise bei Netzwerkanalysen. 

Wie vermeidet man Under- 
shoots / Overshoots? 

- Präzises Arbeiten beim Digitalisieren / Zeichnen 
- Verwendung des Objektfangs 
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4.3.2 Nicht durchgehende Linien 

 

 
Li 
Was sind nicht durchgehende 
Linien? 

Nicht durchgehende Linien sind Linien, die eigentlich für ein Objekt 
stehen, aber nicht aus einem Stück bestehen (z.B. Kanäle, die durch 
Schachtdeckel unterbrochen sind). 

Wie entstehen nicht durchge-
hende Linien? 

- Ungenaues Arbeiten beim Digitalisieren / Zeichnen 
- Bei CAD-Plänen ist ein Zeichnen von z.B. Kanälen bis zum 

Schachmittelpunkt nicht nötig, für das Anzeigen eines durch-
gängigen Netzes im GIS schon. 

Probleme mit nicht durchge-
hende Linien 

- Aus nicht durchgehenden Linien können im GIS keine Linien-
objekte erzeugt werden. Somit können auch keine Sachdaten 
zugewiesen werden. 

Wie vermeidet man nicht 
durchgehende Linien? 

- Präzises Arbeiten beim Digitalisieren / Zeichnen 
- Verwendung des Objektfangs  
- Beim Erstellen von Kanalnetzen, bei denen ein Export ins 

GIS möglich sein soll, ist die Haltung von Schachtmittelpunkt 
zu Schachtmittelpunkt zu zeichnen. 

? 

4.3.3 Vorgaben für sich kreuzende Linien 

 

        
Bsp. 1     Bsp. 2      
 
Was sind kreuzende Linien? Bsp. 1) An jedem Kreuzungspunkt muss ein Knotenpunkt sitzen (z.B. 

bei Gewässernetzen), da jeder Kreuzungspunkt eine Kreuzung bzw. 
Mündung markiert. 
Bsp. 2) Nur an tatsächlichen Kreuzungspunkten liegt ein Knoten-
punkt, ansonsten werden durchgehende Polylinien digitalisiert (sinn-
voll z.B. bei Leitungsnetzen). 

Wie entstehen Fehler? - Ungenaues Arbeiten beim Digitalisieren / Zeichnen 
- Bei der Verschneidung oder Kombination verschiedener Da-

tensätze. 
Wie vermeidet man Fehler? - Präzises Arbeiten beim Digitalisieren / Zeichnen 
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4.3.4 Digitalisierrichtung 

 

                           
Bsp. 1: falsch      Bsp. 2: richtig 
b 
Was ist mit Digitalisierrichtung 
gemeint? 

Die Digitalisierrichtung gibt an, von wo nach wo die Linie digitalisiert / 
gezeichnet worden ist. Wird dies einheitlich (systematisch) gemacht, 
so kann sie z.B. als Fließrichtung verwendet werden. 

Wie entstehen Linien mit fal-
scher Digitalisierrichtung? 

- Durch Nichtbeachtung beim Zeichnen 

Probleme mit nicht einheitli-
cher Digitalisierrichtung 

- Werden die Linien nicht in einer einheitlichen Richtung digita-
lisiert, gehen Zusatzinformationen (z.B. Fließrichtung) verlo-
ren  

Wie vermeidet man Linien mit 
falscher Digitalisierrichtung? 

- Präzises (und logisch durchdachtes) Arbeiten beim Digitali-
sieren / Zeichnen  

Tipp: Zum Zeichnen einen Linientyp mit Pfeil wählen, dann ist die 
Zeichnungsrichtung leichter nachvollziehbar. 

 
 

4.4 Kriterien für Punktdaten 

4.4.1 Vorgabe der Lagegenauigkeit 

• Maximale Abweichung +/- 10 m zur Kartengrundlage 
• Wenn Koordinaten vorhanden sind, so sind diese in der Zeichnung zu verwenden. 

 

4.4.2 Trennung von Thema und Layout kann die 

Punktdaten werden für zwei verschiedene Zwecke verwendet: 
• Sie repräsentieren den Standort bestimmter realer Objekte (z.B. Pegel). Diese Punkte haben eine 

definierte Lage, die nicht geändert werden darf. 
• Sie werden verwendet, um Beschriftungen zu positionieren. Diese Punkte können frei verschoben 

werden, um das Layout zu optimieren. Beim Export von CAD-Text können die Basispunkte der Be-
schriftung als Attribute zu Flächendaten automatisch zugewiesen werden. Außerdem können sie als 
Punkte, die man beschriften lassen kann, im GIS verwendet werden. 

 
Diese beiden Arten von Punktdaten sind strikt zu trennen. Fehler können entstehen, wenn Punkte, die reale 
Objekte repräsentieren, aus Layoutgründen verschoben werden!
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5 Digitalisiervorgaben im Geographischen Informationssystem (GIS) 

5.1 Allgemeines 
Die Geodaten müssen im ESRI Shape-Format (inkl. der dazugehörigen Dateien .shp, .shx, .dbf) übergeben 
werden. Nach Möglichkeit sollten die Geodaten deshalb mit der Software ArcGIS  erstellt werden, wobei in 
diesem Fall auch die Projektions-Dateien (*.prj), die Metadaten-Dateien (*.shp.xml), die Layer-Dateien (*.lyr), 
die Style-Dateien (*.style) sowie die Kartendokumente (*.mxd) mitgeliefert werden müssen. In der unten ste-
henden Tabelle befindet sich eine kurze Erklärung der einzelnen Dateien bzw. ihren Erweiterungen. 
Die Kartendokumente müssen relative Datei-Pfade aufweisen, so dass eine unproblematische Weiternut-
zung im WV möglich ist. Zusätzlich ist auch die Abgabe einer Personal Geodatabase (PGDB) oder File Geo-
database möglich; auf Anfrage wird vom WV eine leere, vordefinierte PGDB oder FGDB zur Verfügung ge-
stellt. 
Grundsätzlich müssen die Geodaten im Koordinatensystem Gauss-Krüger, 2. Meridianstreifen (EPSG Code 
31466) vorliegen. 
 
Datei-
Erweiterung 

Erläuterung 

*.shp Datei dient zur Speicherung der Geometrien. 
*.dbf Datei liegt im dBase-Format vor und beinhaltet die Sachdaten bzw. handelt es sich um die 

Attributtabelle zu den Geometrien.  
*.shx Datei dient als Index der Geometrien zur Verknüpfung der Sachdaten. 
*.mxd Kartendokument, welches die Eigenschaften der Karte, dem Layout und der beinhalteten 

Daten speichert. 
*.prj Datei speichert die Parameter des gewählten Koordinatensystems. Wird automatisch bei 

einer Projektionszuweisung in ArcCatalog angelegt. 
*.style Datei dient als Symbol-Bibliothek. Es handelt sich um eine „persönliche“ Symbol-

Zusammenstellung, in der z.B. auch neu erstellte Symbole abgespeichert werden können. 
*.lyr Datei speichert Angaben zu Symbologie, Beschriftung, Maßstab und den Datei-Pfad. Wird 

diese Datei zu einem anderen Kartendokument hinzugefügt, dann werden die dazugehöri-
gen Daten automatisch im definierten Aussehen dargestellt. 

*.shp.xml Datei enthält die in ArcCatalog eingepflegten Metadaten. 
 
Im Folgenden werden für Polygon-, Linien- und Punktobjekte kurz einige Punkte zusammengefasst, die bei 
einer Digitalisierung grundsätzlich zu beachten sind und über die teilweise schon vor Beginn der Digitalisie-
rung (von den Projektbeteiligten) Festlegungen getroffen werden müssen.  
 

5.2 Digitalisierung von Polygonobjekten 
• Diese müssen auf Basis einer definierten Kartengrundlage in einem definierten Maßstab digitalisiert 

werden. Kartengrundlage und Maßstab sind dabei in Abhängigkeit von den Genauigkeitsanforderun-
gen, die an den Datenbestand gestellt werden, zu wählen (z.B. Kartengrundlage: DGK5, Maßstab: 
1:1.000) und in den Metadaten zu dokumentieren. Immer im gleichen Maßstab digitalisieren, um eine 
einheitliche Genauigkeit zu gewährleisten. 

• Polygonzüge sind einteilig und geschlossen zu erfassen. 
• Bei aneinander grenzenden Polygonen dürfen keine Zwischenräume/ Lücken oder Überlagerungen 

(Flächen, bei denen sich 2 Polygone überschneiden) vorliegen, d.h. die Polygone müssen (mithilfe 
der Fangfunktionalität) über Stützpunkte aufeinander eingesnappt werden (vgl. Abb. im Kapitel 4.2.2 
& 4.2.3). 

• Vermeidung von Splitterflächen, also extrem kleine Flächen, die meist an Ecken oder Rändern von 
normalen Flächen angehängt sind (vgl. Abb. im Kapitel 4.2.1). 

• Multipart-Polygone, also Flächen, die aus mehreren Teilstücken bestehen (z.B. Gemeindeflächen), 
können grundsätzlich angelegt werden. Allerdings sollte beachtet werden, dass diese Teilflächen im 
GIS als ein Objekt verwaltet werden, weshalb nur ein Sachdatensatz vorhanden ist.  

 

5.3 Digitalisierung von Linienobjekten 
• Diese müssen auf Basis einer definierten Kartengrundlage in einem definierten Maßstab digitalisiert 

werden. Kartengrundlage und Maßstab sind dabei in Abhängigkeit von den Genauigkeitsanforderun-
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gen, die an den Datenbestand gestellt werden, zu wählen (z.B. Kartengrundlage: DGK5, Maßstab: 
1:1.000) und in den Metadaten zu dokumentieren. Immer im gleichen Maßstab digitalisieren, um eine 
einheitliche Genauigkeit zu gewährleisten. 

• Vermeidung von nicht durchgehenden bzw. lückenhaften Linienobjekten. Dabei handelt es sich um 
Linien, die eigentlich für ein Objekt stehen, aber nicht aus einem zusammenhängenden Stück beste-
hen (vgl. Abb. im Kapitel 4.2.4). 

• Linienobjekte müssen durchgängig in eine Richtung digitalisiert werden (z.B. Fließrichtung des Ge-
wässers). 

• Vermeidung von Undershoots/ Overshoots (Undershoots erreichen einen Kreuzungspunkt mit einer 
anderen Linie nicht ganz, Overshoots ragen über den Kreuzungspunkt mit einer anderen Linie hin-
aus; vgl. Abb. im Kapitel 4.3.1). 

• Alle logischen Verbindungen müssen durch topologische Beziehungen, d.h. durch Snapping der Ob-
jekte auf ihren Vorgänger/ Nachfolger realisiert werden (z.B. beim Gewässernetz). Dadurch wird der 
Aufbau eines topologischen Netzwerkes ermöglicht. Jedes Linienobjekt hat dann genau einen An-
fangspunkt und einen Endpunkt; der Anfangspunkt sitzt genau auf dem Endpunkt des vorherigen Li-
nienobjektes. 

• Erarbeitung von Definitionen, einer Dokumentation und die entsprechende Umsetzung für sich kreu-
zende Linien (z.B. an jedem Kreuzungspunkt sitzt ein Knoten (bei Straßen- oder Gewässernetzen) / 
nur an tatsächlichen Kreuzungspunkten liegt ein Kreuzungspunkt (bei Verkehrs- oder Leitungsnet-
zen) / Linien werden immer ohne Kreuzungspunkt digitalisiert (beispielsweise bei Bewegungsmus-
tern)). 

 

5.4 Digitalisierung von Punktobjekten 
• Diese müssen auf Basis einer definierten Kartengrundlage in einem definierten Maßstab digitalisiert 

werden. Kartengrundlage und Maßstab sind dabei in Abhängigkeit von den Genauigkeitsanforderun-
gen, die an den Datenbestand gestellt werden, zu wählen (z.B. Kartengrundlage: DGK5, Maßstab: 
1:1.000) und in den Metadaten zu dokumentieren. Immer im gleichen Maßstab digitalisieren, um eine 
einheitliche Genauigkeit zu gewährleisten. 

• Definition und Dokumentation der Position, denn insbesondere bei größeren Bauwerken müssen 
einheitliche Lagepositionen definiert werden (z.B. Mitte Betriebsgebäude) und natürlich entsprechend 
digitalisiert werden. 

 

5.5 Sachdaten 
Mit der Digitalisierung von Geometrien müssen in der dazugehörigen Sachdatentabelle zusätzlich zu den 
fachspezifischen Informationen folgende Attribute erfasst werden: 
 

• ID (eindeutige Kennzeichnung) 
• Ausgangsdaten_Art (analoge/ digitale Karte, Akten,…) 
• Datenquelle (Woher stammen die Ausgangsdaten?) 
• Datum_Ausgangsdaten (Alter/ Aktualität der Ausgangsdaten bzw. der Grundlage) 
• Datum_Erfassung 
• Erfasser (Kürzel) 
• geprueft (geprüft/ ungeprüft) 
• Pruefer (Kürzel) 
• Bemerkung 

 
Grundsätzlich ist bei der Sachdatentabelle darauf zu achten, dass alle Feldnamen in Großbuchstaben mit 
max. 10 Zeichen und ohne Ziffern, Umlaute, Sonderzeichen oder Leerzeichen erstellt werden. Aufgrund der 
Zeichenbeschränkung ist auf eine sinnvolle/ selbsterklärende Namensgebung zu achten, bzw. muss eine 
Erläuterung (bei Verwendung von ArcGIS in der Metadaten-Datei (*.shp.xml) sonst als gesonderte Text-
Datei) dazu vorliegen. Hier ein kurzes Darstellungsbeispiel anhand der Gewässerachsen:  
 
GEWNAME String (50)  Name laut analoger Gewässerkarte des Verbandes 

GEW_KZ String (30) Kennzahl nach LAWA-Richtlinie 1993, eindeutige ID 

GEW_LAENGE Integer Länge der Linie in ganzen Metern 

GEWNR_ALT String (10) Bisherige Nummer des Gewässers laut analoger Karte, z.B. 
"6880-12" 
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5.6 Metadaten 
Beim Einsatz der Software ArcGIS müssen die Metadaten für jede Datei durch den ISO-Wizard, womit die 
Metadaten-Erfassung nach ISO-Norm 19115 möglich ist, in ArcCatalog eingepflegt werden. 
Zur besseren Veranschaulichung der notwendigen Angaben bzw. Informationen wird eine Beispiel-shp.xml-
Datei mitgeliefert. 
 

 
 
Abb.: ISO-Wizard in ArcCatalog 
 
Wird kein ArcGIS zur Erstellung der Geodaten eingesetzt, müssen für eine Metadaten-Dokumentation die 
unter Kapitel 2.2.1 aufgelisteten Informationen in einer Text-Datei festgehalten werden. 
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6 Ansprechpartner 
 
 
Fachbereich CAD  
 
Frau Claudia Fröhlich Tel.: 0202/ 583-213 froe@wupperverband.de 
Frau Natalia Falkova Tel.: 0202/ 583-257 fa@wupperverband.de 
Herr Siegfried Pyka Tel.: 0202/ 583-256 py@wupperverband.de 
 
 
Stabsbereich GIS  
 
Herr Andreas Rondorf Tel.: 0202/ 583-249 ron@wupperverband.de 
Frau Sandra Simmert    Tel.: 0202/ 583-414       sst@wupperverband.de 
 


